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Kapitel 1

Grundlegung: Internationale Verwaltungsbeziehungen

A. Gegenstand und Konzeption

Gegenstand dieser Untersuchung sind Beziehungsgefüge zwischen Verwaltungs-

behörden, die unterschiedlichen Staaten angehören. In solchen Beziehungsgefü-

gen tauschen die Verwaltungen Informationen aus, verhandeln über Rechtsetzung

und Normanwendung, stimmen ihre Zuständigkeit und ihr Verwaltungshandeln

aufeinander ab.

Wenn sich die Untersuchung interadministrativen Interaktionszusammenhän-

gen widmen will, so bedeutet dies, die beteiligten Akteure gemeinsam in den

Blick zu nehmen. Das Geschehen in einem Beziehungsgefüge lässt sich nicht

adäquat beschreiben, wenn man die Handlungen eines einzelnen Akteurs isoliert
betrachtet. Der eine Akteur leistet einen Beitrag zu einem Sinnzusammenhang,

der sich nur durch gleichzeitigen Blick auf das Verhalten des Verwaltungspart-

ners erschließt. Verwaltungsbeziehungen setzen sich aus aufeinander bezogenen

Verhaltensbeiträgen der Beteiligten zusammen. Beziehungen sind strukturell

mehrseitig.

Internationale Verwaltungsbeziehungen haben die Funktion, verschiedene

Verwaltungsrechtsordnungen, Verwaltungsorganisationen und Verwaltungsräu-

me zu verbinden. Sie werden nicht in einem undefinierten, ungeordneten Raum

unterhalten, sondern sind in einen rechtlichen Rahmen eingebettet: Sie sind von

den Staaten entweder gemeinsam mit Blick auf einen staatenübergreifenden

Regelungszusammenhang konzipiert oder zur wechselseitigen Verwirklichung

des nationalen Rechts eingerichtet. Die Beschreibung und Analyse muss das

Umfeld an materiellen oder organisatorischen Regelungen mit in den Blick

nehmen. Hierbei lässt sich in begrifflicher Parallele zu der Diskussion um das

Zusammenwirken staatlicher und privater Akteure bei der Erfüllung staatli-

cher Aufgaben von einer „Regelungsstruktur“ sprechen, die einem bestimmten

„Aufgabenerledigungszusammenhang“ zu Grunde liegt.1

1 Diese beiden Begriffe haben Trute/Denkhaus/Kühlers, DV 37 (2004), 451 (458), ein-

geführt. Der Begriff der Regelungsstruktur habe die Funktion, auf die „staatliche und private

Akteure umgreifenden Aufgabenerledigungszusammenhänge“ zu reagieren. Die Autoren

wollen ihn nicht auf den Bereich der gemeinsamen Aufgabenerledigung beschränkt begreifen,

er solle auch andere Formen der Handlungskoordinierung erfassen (ebenda, S. 457).
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Die Untersuchung geht damit im Sinne des Governance-Ansatzes vor. Dieser
Begriff und diese Analysemethode haben in jüngerer Zeit Eingang in die Rechts-

wissenschaft gefunden.2 Hauptanwendungsfeld ist dabei bislang das Zusammen-

wirken staatlicher und nicht-staatlicher Akteure3 Auch über den innerstaatlichen

Kontext hinaus hat Governance Karriere gemacht: als EU-Governance und

als Global Governance.4 Die Regierungsbeziehungen sind vor allem im Fokus

von Governance-Analysen. Internationale Beziehungen zwischen Verwaltun-

gen werden im Rahmen übergreifender Abhandlungen lediglich erwähnt; eine

systematische Aufarbeitung liegt nicht vor.5

Wie Trute, Denkhaus und Kühlers ausführen lenkt Governance den Blick

darauf, „dass nicht ein einheitlich gedachtes Handlungssubjekt Staat agiert,

sondern staatliche und nicht-staatliche Akteure (...), um ein bestimmtes Ziel

zu erreichen.“6 Bei Governance geht es um Koordination, und zwar um die

Koordination von Handlungen unterschiedlicher Akteure.7 Governance erfasst

dabei über deren Handeln hinaus auch die Strukturen, d.h. die institutionellen

Rahmenbedingungen, der Koordination.8 Für die Analyse des Phänomens der

internationalen Verwaltungsbeziehungen ist dieses Konzept daher prädestiniert.

Um die Funktion der Verwaltungsbeziehungen zu erfassen, muss nicht nur

das Verhalten der Verwaltungen im Beziehungsgefüge, sondern auch das Ver-

waltungshandeln der Partnerbehörden gegenüber dem Einzelnen, das auf die

Verwirklichung der interadministrativen Verhaltenserwartungen zielt, mit in den

2 Siehe statt vieler Trute/Denkhaus/Kühlers, DV 37 (2004), 451ff.; Franzius, VerwA 97

(2006), 186ff.; Schuppert, DV 40 (2007), 463ff.
3 Ein besonderes Thema ist Governance in zerfallenen Staaten, in sog. „Räumen be-

grenzter Staatlichkeit”, dem Thema des gleichnamigen Sonderforschungsbereichs an der

Freien Universität Berlin.
4 Siehe die Beiträge in: Schuppert/Zürn (Hrsg.), Governance in einer sich wandelnden

Welt, von Jachtenfuchs, Institutionelle Struktur und Governance in der EU (S. 383ff.), Börzel,
„Der Schatten der Hierarchie“ – Ein Governance-Paradox? (S. 118ff.), und Mayntz, Von der

Steuerungstheorie zu Global Governance (S. 43ff.). Für die Politikwissenschaft grundlegend:

Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates.
5 Siehe Ruffert, Die Globalisierung als Herausforderung an das Öffentliche Recht, S. 33,

der die Zusammenarbeit substaatlicher Behörden in internationalen Gremien als „transnatio-

nale Verwaltungsorganisation“ bezeichnet und diese Konstellation den global governance-

Mechanismen zuordnet; Schuppert, Der Staat 47 (2008), 325 (337), spricht „transnationale

Regulierungsverbünde” an. Regierung und Verwaltung unter der Bezeichnung „transnationa-

le Verwaltungsbeziehungen“ in den Blick nehmend König, VerwA 92 (2001), 475 (489f.);

so auch der Untersuchungsansatz von Slaughter, A New World Order, S. 14, 19. Vgl. auch

Walter, GYIL 44 (2001), 170 (183ff.).
6 Trute/Kühlers/Pilniok, Governance-Ansatz, in: Schuppert/Zürn (Hrsg.), Governance,

S. 173 (173).
7 Trute/Denkhaus/Kühlers, DV 37 (2004), 451 (469); Schuppert, DV 40 (2007), 463

(487).
8 Trute/Kühlers/Pilniok, Governance-Ansatz, in: Schuppert/Zürn (Hrsg.), Governance,

173 (173). Schuppert, DV 40 (2007), 463 (489), gefällt der Begriff „Koordinationsstruktur“.
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Blick genommen werden. Denn die Beziehungen zwischen den Verwaltungen

zielen darauf, Rechtsverhältnisse zwischen ihnen und dem Einzelnen zu gestalten

oder durchzusetzen.

Es liegt auf der Hand, dass internationale Verwaltungsbeziehungen die natio-

nale Verwaltung – im Vergleich zu den national-autonomen Verwaltungsmaßnah-

men – auf besondere Weise fordern. Sollen zum Beispiel Kooperationsbeiträge

für eine ausländische Behörde geleistet werden, ist zu vermuten, dass sich das

Handeln der inländischen Verwaltung an den Erfordernissen der ausländischen

Rechtsordnung ausrichtet. Ferner muss die Verwaltung ihr Verhalten mit auslän-

dischen Partnerbehörden koordinieren, was besondere Herausforderungen und

Instrumente nahelegt.

Aus der Bestimmung des Gegenstands folgt, dass es dieser Untersuchung

nicht um Konstellationen geht, in denen die nationale Verwaltung Normen

vollzieht, die sich zwar auf einen grenzüberschreitenden Sachverhalt bezie-

hen, jedoch durch den nationalen Gesetzgeber einseitig – ohne Bezug auf die

Regelungsstruktur einer ausländischen Rechtsordnung – gesetzt sind. Eine sol-

che Gestaltung ist abgrenzender Natur und nicht auf eine staatenübergreifende

Koordination hin angelegt.9 Es fehlt in dieser Konstellation an Kommunikati-

onsvorgängen zwischen Verwaltungen beim Normvollzug. Die nationale Re-

gelungsstruktur ist einseitig, sofern die inländische Verwaltungsnorm in dem

bloßen Wissen ausgestaltet worden ist, dass das zu regulierende Verhalten des

Einzelnen einer weiteren staatlichen Rechtsordnung unterliegt.

Für das hier interessierende Phänomen kommt zur Beschreibung der Be-

griff der Verwaltungskooperation zwar grundsätzlich in Frage. Dieser Begriff

scheint jedoch zu eng und nicht in der Lage zu sein, alle Inhalte internationaler

Verwaltungsbeziehungen abzubilden. Kooperation umfasst allgemeinsprachlich

alle Arten von Tätigkeiten, die auf ein Ziel hin vereinigt sind. Eine bestimmte

Aufgabe muss dabei nicht unbedingt gemeinsam bewältigt werden, es reicht,

dass jeder Kooperationspartner einen bestimmten Bereich übernimmt.10 Verwal-

tungszusammenarbeit erfordert allerdings zumindest ein Zusammenwirken von

Verwaltungsbehörden zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe.11

9 Für gewöhnlich werden solche Regelungen als Kollisionsrecht bezeichnet; siehe z.B.

Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion, S. 570; Ohler, Kollisionsordnung, passim. In diese

Richtung – wenn auch weiter ausgreifend – Biehler, Auswärtige Gewalt, S. 14, der Konstel-
lationen untersucht, in denen in einer Rechtsordnung Gesichtspunkte bei der Ausgestaltung

eines inländischen Rechtsverhältnisses berücksichtigt werden, die dieser Rechtsordnung

nicht unterworfen sind. Sein wichtigstes Referenzgebiet ist das Außenwirtschaftsrecht. Ihm

geht es um ein „außenpolitisches Kollisionsrecht“ (Biehler, ebenda, S. 99ff., 328).
10 Siehe Duden, Universalwörterbuch, Stichwort: zusammenarbeiten; Duden, Fremdwör-

terbuch, Stichwort: Kooperation.
11 Ebenso Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, S.

33.
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Mit dem Begriff der Verwaltungskooperation lassen sich unter anderem sol-

che Arrangements nur schwerlich fassen, die darauf hin konzipiert sind, dass

eine Verwaltungsbehörde aktiv tätig werden, die andere dagegen untätig bleiben

soll.12 Beide Verhaltensweisen können dabei sehr wohl aufeinander bezogen

sein. Der Begriff der internationalen Verwaltungsbeziehungen ist außerdem bes-

ser in der Lage, Interaktionsprozesse zu erfassen, bei denen das Handeln von

Verwaltungen in einer funktionalen – nur in einem weiten Sinne kommunikativen

– Beziehung miteinander verbunden ist. Zu denken ist an spezielle Auslegungsre-

geln, die dazu führen, dass die Entscheidungspraxis einer ausländischen Behörde

bei der eigenen Verwaltungsentscheidung berücksichtigt wird.

B. Die Verwaltung als internationaler Akteur

I. Eigene versus klassische Phänomenwahrnehmung

Die Identifizierung und Thematisierung der nationalen Verwaltung als internatio-

naler Akteur ist ein Ansatz, der mit klassischen Grundannahmen in der deutschen

Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaften über die Außenbeziehungen des

Staates bricht. Die wissenschaftliche Erfassung der Verwaltungswirklichkeit ist

auch heutzutage von einem Denken und einer Begriffsbildung geprägt, die innen

und außen als zwei voneinander getrennte rechtliche Sphären begreift.13 So findet

sich beispielsweise im Lehrbuch zum Verwaltungsrecht vonWolff/Bachof/Stober
im Jahre 1999 die Bemerkung: „Ferner scheidet die Besorgung der äusseren
Angelegenheiten der Staaten aus dem Begriff der Verwaltung im Sinne des

Lehrgebiets „Verwaltungsrecht“ aus.“14

Anders gewendet führt dieselbe Sicht zu der Aussage, nach außen werde

ausschließlich regiert, nicht verwaltet, sowie zur Aussage, der Staat gestalte sei-

ne Außenbeziehungen nach Völkerrecht, nicht nach Verwaltungsrecht.15 Diese

Vorstellung findet sich bereit bei O. Mayer im Jahre 1895: „[A]usgeschlossen

sind von der Verwaltung alle Tätigkeiten des Staates zur Verwirklichung seiner

Zwecke, mit welchen er aus dem Bereiche dieser Rechtsordnung heraustritt.”16

Der gesamte völkerrechtliche Verkehr einschließlich des völkerrechtlichen Ver-

tragsschlusses stünde „für seine Verwirklichung nicht mehr unter den Regeln

12 Hofmann, ebenda, S. 33, spricht diesbezüglich davon, dass der Bedeutungsgehalt von

Zusammenarbeit nicht „gegenseitiges passives Anpassen“ umfasst.
13 Ebenso die Analyse von Möllers, Eine Einführung, in: Möllers/Voßkuhle/Walter

(Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht, S. 1 (1).
14Wolff/Bachof/Stober, VerwR Bd. 1, § 2 Rn. 35, 11. Aufl. (Hervorh. abweichend vom

Orig.).
15W. Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 3f.
16 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 10, Hervorh. i. Orig., Fußnote

weggelassen.
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unserer eigenen Rechtsordnung“; es liege nach „Grund, Form und Wirkung“

Völkerrecht vor.17 Im Blick auf die gegenwärtige Völkerrechtspraxis verkennt

eine solche Auffassung, dass nicht jeder Außenkontakt ein Kontakt von „Staat

zu Staat” ist.18

Die Innen-Außen-Differenzierung drückt sich in der Verwaltungsrechtswis-

senschaft gegenwärtig insbesondere darin aus, dass völkerrechtsförmiges Han-

deln wie der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags19 und weitergehend

auch jedwedes Handeln im Rahmen völkerrechtlicher Verträge20 aus dem Ge-

genstand von Verwaltungshandeln ausgeklammert wird.

Herausgefordert wird die klassische Vorstellung durch die Zunahme der au-

ßengerichteten Tätigkeit nationaler Verwaltungseinheiten. Der Dreiklang von

Außenbezug, Regierungstätigkeit und völkerrechtlichem Akt wird hierdurch

notgedrungen in Frage gestellt. Durch die klassische Vorstellung ist es auch ge-

prägt, dass eine Autorin darauf aufmerksam macht, dass die Staaten nach außen

nicht mehr ausschließlich durch die Organe handeln, die für die völkerrechtliche

Vertretung zuständig sind.21 Verarbeitet wird die Phänomenbeobachtung in der

Folge als Auflösung der klassischen Einheit der staatlichen Außenvertretung:

der Staat disaggregiere in die verschiedenen Teile seiner Organisation.22 Der

analysierte Wandel wird dabei auf den Staat bezogen, der in seinen Beziehungen

zu anderen Staaten nicht länger als Monolith wahrzunehmen sei. Es ist darauf

hinzuweisen, dass diese Einheitsvorstellung mit der klassischen Vorstellung

17 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 10. Ebenso Fleiner, Institutionen des

Deutschen Verwaltungsrechts, S. 8, der dies damit begründet, hierfür seien „nicht die Normen

der eigenen staatlichen Rechtsordnung, sondern die Regeln des Völkerrechts maßgebend.“

Anderer Auffassung G. Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, S. 106 ff.; von
Stein, Handbuch der Verwaltungslehre, S. 264ff. In dem Sinne der Gegenauffassung für

die Konzeption eines Internationalen Verwaltungsrechts Schmidt-Aßmann, Structures and
functions, in: Barnes (Hrsg.), Transforming, S. 43 (67); ders., Der Staat 45 (2006), 315

(336).
18 Tomuschat, ZaöRV 33 (1973), 179 (182).
19 Für den völkerrechtlichen Vertragsschluss Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.),

VwVfG, § 54 Rn. 69; Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, § 1 Rn. 169:

völkerrechtliche Akte seien „in der Regel“ Regierungstätigkeit. Ebenso wird in der deut-

schen Staatsrechtslehre verfahren, siehe z.B. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. II, S. 686.

20 Kastner, in: Hk-VerwR, § 1 VwVfG Rn. 41, qualifiziert generell Handeln, „das völker-

rechtlich bestimmt ist, in den jeweiligen Institutionen stattfindet oder auf den Abschluss von

Verträgen gem. Art. 59 [GG]“ gerichtet ist, bei materieller Betrachtung als Regierungstä-

tigkeit. Für „Tätigkeit auf dem Gebiet des Völkerrechts“ Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs
(Hrsg.), VwVfG, § 1 Rn. 167.

21 Slaughter, A New World Order, S. 12ff.
22 Slaughter, StanJIL 43 (2004), 283ff.; dies., A New World Order, S. 266ff. Vgl. auch

Ladeur, Synthese, in: Möllers/Voßkuhle/Walter (Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht,

375 (377f.).


